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Patientenverfügungen 

PALLIATIVE CARE
ORGANISATIONSETHIKU
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Interdisziplinäre Weiterbildung CH
Begleitung kranker, sterbender und
trauernder Menschen
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Tagung / Tagesseminar
Montag / Dienstag, 28. / 29. September 2009

Organisation und Anmeldung 

Selbstbestimmungsrecht und Patientenwille
Die persönliche Patientenverfügung in der Praxis

Die neuen medizinisch-ethischen Richtlinien
der Schweizerischen Akademie der Medizinischen

Wissenschaften SAMW 

Universität Zürich, Zentrum für Weiterbildung
Schaffhauserstrasse 228, 8057 Zürich

Patronat

SAMW
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften

Teilnehmerkreis
Die Tagung ist öffentlich. Sie richtet sich an Fachpersonen in 
der Gesundheitsversorgung, an AkteurInnen im Gesundheits-,
Sozial- und Beratungsbereich: Ärztinnen und Ärzte, Pflegefach-
personen, JuristInnen, LeiterInnen und MitarbeiterInnen von 
Beratungsstellen, Spitälern, Alters- und Pflegezentren und Spi-
tex-Organisationen, Institutionen der Aus- und Weiterbildung;
VertreterInnen / Mitglieder von Berufs- und Fachverbänden, von
Stiftungen und Behörden, Patientenorganisationen und weiteren
Fachpersonen sowie Interessierte.

Anmeldung
Mittels Anmeldekarte an das Tagungssekretariat oder über
www.weiterbildung-palliative.ch. Anmeldung bitte möglichst
umgehend. Nach Erhalt Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen eine
Anmeldebestätigung und die Rechnung über die Teilnahmege-
bühr. Die Anmeldung ist nach Teilnahmebestätigung verbindlich.
Bei nachträglicher Verhinderung bitten wir Sie umgehend um
Bericht. Bei Abmeldungen nach dem dem 21. September 2009
müssen wir Ihnen den ganzen Betrag in Rechung stellen.

SAMW Richtlinien und Teilnahmebestätigung
Mit der Bestätigung der Anmeldung erhalten TeilnehmerInnen
die neuen medizinisch-ethischen Richtlinien ‚Patientenverfü-
gungen’ der SAMW zugesandt.
Teilnahmebestätigungen liegen beim Tagungssekretariat am
Veranstaltungstag bereit.

Veranstaltungsort
Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich, Aula
Schaffhauserstrasse 228, 8057 Zürich

Erreichbarkeit und Lage:
Ab Zürich Hauptbahnhof oder Zürich Oerlikon: Tram Nr. 10 oder
14; Haltestellen Hirschwiesenstrasse oder Berninaplatz.
• Bei Anmeldung erhalten Sie einen Lageplan.
• Gebührenpflichtige Parkplätze in der Tiefgarage des Zentrums

sind vorhanden.
• Für das Mittagessen empfehlen wir Ihnen das Restaurant im

Zentrum für Weiterbildung.

Teilnahmegebühr
Tagung und Vertiefungsseminar CHF 360.–  *
Tagung und Vertiefungsseminar / ermässigt CHF 310.–  *
nur Tagung CHF 210.–  *
nur Tagung / ermässigt CHF 180.–  *
*  inklusive Pausenerfrischungen, exklusive Mittagssnack / Lunch

Teilnahme nur Tagesseminar in Ausnahmen!

Administration / Veranstaltungssekretariat
Palliative Care und Organisationsethik – 
Interdisziplinäre Weiterbildung CH
Postfach 425
8706 Meilen ZH
Tel. 044 980 32 21
www.weiterbildung-palliative.ch 
info@weiterbildung-palliative.ch 

Beachten Sie bitte

Die medizinisch-ethischen Richtlinien und Empfehlungen 
‚Patientenverfügungen‘ der SAMW sind unter
www.samw.ch/content/d_ethik_richtlinien.php online 
abrufbar.

Am 22. Januar 2009 haben die SAMW und ‚Palliative Care und 
Organisationsethik‘ gemeinsam eine Tagung zu den neuen Richt-
linien ‚Patientenverfügungen‘ in der Vernehmlassung durchge-
führt. Die Tagung ist dokumentiert. Alle Beiträge sind online ab-
rufbar unter:
www.weiterbildung-palliative.ch/archiv_tagungsdokumentation 



Die Patientenverfügung ist heute als Mittel der Willensbekundung im
Fall von nicht urteilsfähigen Patientinnen und Patienten anerkannt. In ei-
ner Patientenverfügung  hält eine urteilsfähige Person im Voraus fest,
welchen medizinischen Massnahmen sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit
(z.B. plötzliche Erkrankung, Koma, Unfall usw.) zustimmt und welche sie
ablehnt. Weiter kann sie ihre persönliche Werthaltung in Bezug auf Le-
bensqualität, Krankheit, Abhängigkeit und Sterben beschreiben und eine
Vertretungsperson bzw. Vertrauensperson bezeichnen, die im Namen der
verfügenden Person die Einwilligung bzw. Ablehnung zu 
einer medizinischen Behandlung erklärt.

Das bereits verabschiedete Erwachsenenschutzgesetz (Totalrevision Zivil-
gesetzbuch) wird voraussichtlich 2012 in Kraft treten und die Verbindlich-
keit von Patientenverfügungen auf gesamtschweizerischer Ebene ein-
heitlich regeln. Es kann damit gerechnet werden, dass die Patientenverfü-
gung  zukünftig markant an Bedeutung gewinnen wird.

Obwohl die Patientenverfügung als Selbstbestimmungsinstrument
grundsätzlich anerkannt ist, werden auch immer wieder Schwierigkeiten,
Unsicherheiten und Bedenken seitens der verschiedenen Fach- und Be-
rufsgruppen im Gesundheitswesen geäussert. Die Frage ‚Wie können 
Patientenverfügungen tatsächlich der Entscheidungsfindung im medizi-
nischen Alltag und in den verschiedenen Versorgungskontexten dienen?‘
ist von grösster Wichtigkeit.

In dieser Situation hat die Schweizerische Akademie der Medizinischen
Wissenschaften SAMW im Juni 2009 die definitive Fassung wegweisen-
der medizinisch-ethischer Richtlinien und Empfehlungen zum Thema
‚Patientenverfügungen‘ publiziert. Die SAMW möchte mit den Richtlinien
‚Patientenverfügungen‘  Orientierung geben. Die Richtlinien legen gros-
ses Gewicht auf die Beschreibung der rechtlichen Rahmenbedingungen,
benennen die Chancen und Grenzen von Patientenverfügungen, gehen
auf die Inhalte einer Patientenverfügung ein und zeigen auf, welche
Punkte beim Verfassen beachtet werden sollten, damit die Patientenver-
fügung ihre Funktion als Instrument der Selbstbestimmung erfüllen
kann.

An der Tagung werden die neuen Richtlinien aus verschiedenen Perspek-
tiven unter den aktuellen und zukünftigen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen vorgestellt und die Folgen im medizinischen Alltag und in den
verschiedenen Versorgungskontexten erörtert. Das Tagesseminar bietet
Personen im Gesundheitswesen die Möglichkeit, sich vertieft mit der
Thematik auseinanderzusetzen und sich zu den Implikationen für die ei-
gene Praxis Gedanken zu machen.

Wir laden Sie herzlich ein!
Für die Veranstalter: Peter Lack und Matthias Mettner

Die Verankerung der Patientenverfügung in Ethik und Recht:
Garant für die Selbstbestimmung?

09.30 «Ich will sterben und mich nicht sterben lassen» (Cesare Pavese)
Begrüssung und Einführung: Matthias Mettner, Zürich

09.40 «Jeder Patient hat das Recht auf Selbstbestimmung.»
Eine grundlegende Orientierung aus rechtsphilosophischer Perspektive:
Julia Hänni, lic. iur., Rechtswissenschaftliches Institut, Universität Zürich 

10.10 Die Revision des Vormundschaftsrechts / das neue  Erwachsenenschutz-
gesetz im ZGB unter dem Aspekt der Stärkung der Autonomie
Margot Michel, lic. Iur., Rechtswissenschaftliches Institut, Universität Zürich 

10.40 Pause

11.00 Recht der Patientinnen und Patienten auf Selbstbestimmmung
Aktuelle Fragen und Probleme
Nachgefragt / Diskussion mit Julia Hänni und Margot Michel

11.20 Wie können Patientenverfügungen der Entscheidungsfindung dienen?
Die neuen medizinisch-ethischen Richtlinien und Empfehlungen der SAMW
Peter Lack, lic. theol., Supervisor CPT / KSA, Basel, Vorsitzender ethische 
Subkommission ‚Patientenverfügung‘ der SAMW

12.10 Anforderungen an eine valide Patientenverfügung
Nachgefragt / Diskussion mit Peter Lack

12.30 Mittagessen

13.30 Was bedeuten die ethischen, rechtlichen und standesethischen 
Aussagen für die Praxis
Kurzreferate / Stellungnahmen (in der ‚Halbzeit‘ Pause)

• FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Lucia Rabia, Fürsprecherin, stv. Leiterin Rechtsdienst FMH

• SBK ASI 
Bianca Schaffert, Mägenwil AG, Pflegefachfrau / Pflegeexpertin; Leiterin der
Ethikkommission SBK

• Patienten – Organisationen
Erika Ziltener, Zürich, Dipl. Pflegefachfrau, Historikerin lic. phil.; Kantonsrätin
Zürich; Präsidentin Dachverband Schweizerischer Patientenstellen DVSP und
Patientenstelle Zürich

• Spital Intensivmedizin
Dr. med. Martin Siegemund, Basel, Universitätsspital Basel, Departement
Anästhesie und Intensivmedizin

• Palliativmedizin
Dr. med. Andreas Weber,Wetzikon ZH, Anästhesist und Schmerztherapeut,
Präsident ‚Palliative Care – Netzwerk Zürich‘

• Spitalexterne Pflege
Hans Rudolf Stoll, Basel, Pflegefachmann, Spitalexterne Onkologiepflege /
SEOP BL

Die Patientenverfügung in verschiedenen Praxisfeldern
Vertiefungsseminar mit Workshops

09.00 Neues Erwachsenenschutzgesetz und Richtlinien Patientenverfügung
SAMW: Was ist neu? Was muss beachtet werden? 
Impulsreferat zu möglichen Konsequenzen für Berufspersonen und 
Institutionen im Gesundheitswesen  
Peter Lack, Basel

09.40 Chancen, Herausforderungen und Probleme im Umgang mit
Patientenverfügungen (Berufspersonen, Patienten, Institutionen)
Gespräche in Gruppen und Diskussion im Plenum

10.50 Pause

11.15 Welche Kompetenzen, Strukturen und Prozesse braucht es? 
Impulsreferat Peter Lack, anschliessend Gespräche in Gruppen

12.15 Mittagessen

13.30 Patientenwille und Patientenverfügung in verschiedenen Praxisfeldern
Workshops

• Ambulante Versorgung / Spitex – Bereich
Hans Rudolf Stoll, Basel

• Pflege- und Betreuungsheime / -zentren
Dr. med. Regula Schmitt-Mannhart, Liebefeld BE

• Beratungsgespräche zur Patientenverfügung  
Peter Lack, Basel

15.15 Pause

15.45 Hilfsmittel zum Umgang mit Patientenverfügungen:
Übersicht unterschiedlicher Unterlagen und Dokumente  
Peter Lack, Basel

16.30 ca. Schluss des Seminars

28. / 29. September 2009, Montag / Dienstag
Patientenverfügungen 
Selbstbestimmungsrecht und Patientenwille
Die persönliche Patientenverfügung in der Praxis
Tagung / Tagesseminar

Name

Vorname

Titel/Beruf/Funktion

Strasse

PLZ/Ort

Tel. G

Tel. P

E-Mail

Gewünschtes bitte ankreuzen:

■■ Tagung und Vertiefungsseminar / 2 Tage 

■■ Tagung und Vertiefungsseminar, ermässigt / 2 Tage 

■■ Tagung / 1 Tag 

■■ Tagung, ermässigt / 1 Tag 

Senden Sie Veranstaltungsprogramme auch an:

Tag 1 / Tagung 
Montag, 28. September 2009

AnmeldungPatientenwille und 
Selbstbestimmungsrecht
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Tag 2 / Tagungsseminar   
Dienstag, 29. September 2009

• Spital Akutgeriatrie 
Dr. med. Martin Conzelmann, Basel (angefragt), FMH Innere Medizin;
Chefarzt Geriatrisches Kompetenzzentrum Felix Platter-Spital Basel

• Geriatrie / Langzeitpflege
Dr. med. Regula Schmitt-Mannhart, Liebefeld BE
FMH Innere Medizin, speziell Geriatrie; tilia / Pflegezentren, Kanton Bern;
Past-Präsidentin Schweiz. Fachgesellschaft für Geriatrie SFGG – SPSG

16.10 Patientenverfügungen in der Praxis
Podiumsgespräch und Diskussion im Plenum

17.00 Schluss der Tagung

Schluss des Tagungsprogramms vom Montag,28. September 2009:


